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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Mit einem im Dezember 2021 eingereichten Postulat forderte Min Li Marti (sp, ZH) vom
Bundesrat die Ausarbeitung einer Auslegeordnung zur Terrorismus- und
Extremismusbekämpfung. Die Postulantin begründete ihren Vorstoss damit, dass die
Zuständigkeiten innerhalb der verschiedenen Massnahmen zur Terrorismus- und
Extremismusbekämpfung nicht immer klar abgrenzbar seien. Die geforderte
Auslegeordnung soll die Zuständigkeiten und rechtlichen Grundlagen für das Fedpol,
den NDB und die kantonalen Polizeibehörden klar aufzeigen und so problematische
Doppelspurigkeiten, Unklarheiten und Abspracheprobleme verhindern. Der Bundesrat
zeigte Verständnis für das Anliegen und beantragte die Annahme des Postulats.
Bekämpft wurde das Postulat indes von Andreas Glarner (svp, AG). Zwar stimmte er der
Postulantin insofern zu, als allfälligen Lücken und Doppelspurigkeiten in der
Terrorismus- und Extremismusbekämpfung entgegengewirkt werden müsse, er
erachtete einen Bericht jedoch nicht als passende Massnahme. Der Nationalrat nahm
das Postulat in der Sommersession 2022 mit 134 zu 54 Stimmen ohne Enthaltung an. 1

POSTULAT
DATUM: 08.06.2022
LENA BALTISSER

Öffentliche Ordnung

Zu Ausschreitungen und Anschlägen von Rechtsextremen gegen Asylbewerber und
deren Unterkünfte war es zwar bereits in früheren Jahren gekommen, im Berichtsjahr
häuften sie sich aber derart, dass sich auch der Bundesrat und der Nationalrat besorgt
zeigten. Im Nationalrat bot eine Dringliche Interpellation der SP Anlass zur
Auseinandersetzung mit diesen Vorkommnissen. Mit Ausnahme von Dreher (ap, ZH), der
die Debatte zu einer Attacke auf die seiner Meinung nach zu weiche Flüchtlingspolitik
des Bundesrates benutzte, verurteilten sämtliche Votanten diese Anschläge. Der Rat
überwies ein Postulat Grendelmeier (ldu, ZH), welches von der Regierung einen Bericht
über die rechtsextremen Umtriebe fordert. Gegen den Widerstand der Linken überwies
die Volkskammer allerdings auch ein Postulat Steffen (na, ZH), das verlangt, dass dieser
Bericht ebenfalls Aufschluss über linksextreme und religiöse Aktivitäten und
Gruppierungen geben soll. Im Sinne einer Präzisierung wurde schliesslich noch ein
Postulat Reimann (svp, AG) gutgeheissen, das einen Bericht über alle gewalttätigen
politischen Gruppen wünscht. 2

POSTULAT
DATUM: 15.12.1989
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Der Nationalrat stimmte einem Postulat Grendelmeier (ldu, ZH) zu, welches den
Bundesrat auffordert, periodisch einen Bericht über die Entwicklung auf dem Gebiet
des gewalttätigen politischen Extremismus vorzulegen.
(Vgl. letzter Extremismusbericht 1992.) 3

POSTULAT
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies in der Wintersession 2017 stillschweigend ein Postulat
Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) für griffige Instrumentarien gegen Gewaltextremisten.
Der Bundesrat soll in einem Bericht aufzeigen, was für Instrumentarien insbesondere
im Strafrecht nötig wären, um besser gegen gewalttätigen Extremismus vorgehen zu
können. 4

POSTULAT
DATUM: 15.12.2017
KARIN FRICK

Mittels eines Postulats forderte Nationalrätin Marianne Binder-Keller (cvp, AG) die
Erarbeitung eines Berichts zu den Aktivitäten der schiitisch-islamistischen Hisbollah in
der Schweiz. Dies sei aus sicherheitspolitischer Sicht nötig, da die Aktivitäten der
Hisbollah in der Schweiz weitgehend unbekannt seien, so die Begründung der
Postulantin. Der Arm der Hisbollah, welcher terroristische Aktivitäten ausübe, sei in der
EU bereits seit einiger Zeit verboten. Deutschland gehe noch weiter und habe
Aktivitäten der schiitisch-islamistischen Hisbollah im Frühling 2020 vollständig
verboten, da diese zum bewaffneten Kampf aufrufe und das Existenzrecht Israels

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
CATALINA SCHMID
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ablehne. Solche Aktivitäten seien in der Schweiz insbesondere mit Blick auf die
Neutralität äusserst problematisch. Der Nationalrat stimmte diesem Vorstoss in der
Herbstsession 2020 stillschweigend zu und folgte damit dem Antrag des Bundesrats. 5

Mittels Postulat forderte CVP-Nationalrat Gerhard Pfister (ZG) den Bundesrat auf zu
prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Betätigungsverbot für die Hisbollah
in der Schweiz eingeführt werden könnte. Die schiitische Organisation, welche die
«gewaltsame Vernichtung Israels» zum Ziel habe, müsse auf die Terrorliste gesetzt und
dadurch in der Schweiz besser überwacht werden, argumentierte Pfister. Die
Umsetzung, so der Postulant, solle nach dem Vorbild Deutschlands geschehen. Das
Nachbarland hatte bereits früher im Jahr ein Aktivitätsverbot verhängt mit der
Begründung, die Hisbollah sei für zahlreiche Anschläge verantwortlich, deshalb als
terroristische Organisation einzustufen und stelle auch eine Bedrohung für Europa dar.
Ein Verbot solle zum Beispiel Versammlungen von Aktivistinnen und Aktivisten sowie das
Zeigen von Symbolen in der Öffentlichkeit, in Propagandafilmen und Schriftstücken
umfassen und die Grundlage schaffen, um das Vermögen von Vereinen, welche im
Zusammenhang mit der Hisbollah stehen, einziehen zu können, so der Vorschlag des
Postulanten. Gemäss Aargauer Zeitung sei auch denkbar, das Verbot der Al-Kaida und
des Islamischen Staats auf die Hisbollah auszuweiten. Der Bundesrat hatte sich in seiner
Stellungnahme dazu bereit erklärt, das Anliegen Pfisters zusammen mit dem Postulat
seiner Parteikollegin Marianne Binder-Keller (cvp, AG; Po. 20.3650) in einem Bericht
aufzuarbeiten. In der Herbstsession 2020 nahm der Nationalrat den Vorstoss
stillschweigend an. 6

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
CATALINA SCHMID

Einstimmig überwies der Ständerat in der Sommersession 2021 ein Postulat seiner SiK,
womit der Bundesrat darüber Bericht erstatten muss, ob zum Thema Hassreden
gesetzliche Lücken bestehen. Er soll insbesondere darlegen, was für strafrechtliche,
präventiv-polizeiliche und andere öffentlich-rechtliche Mittel zur Verfügung stehen, um
das öffentliche Auffordern zu Hass sowie die Einfuhr und Verbreitung von
extremistischem Propagandamaterial zu unterbinden. Die Kommission hatte das
Postulat im Anschluss an eine Expertenanhörung zur Bedrohung der Schweiz durch den
dschihadistisch motivierten Terrorismus eingereicht. 7

POSTULAT
DATUM: 08.06.2021
KARIN FRICK

Nachdem der Bundesrat im Januar 2021 einen Bericht zu griffigen Instrumentarien
gegen Gewaltextremismus vorgelegt hatte, beantragte er die Abschreibung eines
Postulats Glanzmann-Hunkeler (mitte, LU). Der Nationalrat kam diesem Antrag in der
Sommersession 2022 nach und schrieb das Postulat stillschweigend ab. 8

POSTULAT
DATUM: 07.06.2022
LENA BALTISSER

In Erfüllung zweier Postulate Binder Keller (mitte, AG; Po. 20.3650) und Pfister (mitte,
ZG; Po. 20.3824) legte der Bundesrat im November 2022 den Bericht «Die Hisbollah
und die Schweiz» vor. Der Bundesrat sprach sich im Rahmen des Berichts gegen ein
Betätigungsverbot für die Hisbollah in der Schweiz aus. Laut dem Bericht würde die
Hisbollah im Falle eines Verbots vermehrt im Untergrund agieren, was Überwachung
und Prävention erschweren würde. 9

POSTULAT
DATUM: 02.11.2022
LENA BALTISSER

In Erfüllung zweier Postulate Binder-Keller (mitte, AG; Po. 20.3650) und Pfister (mitte,
ZG; Po. 20.3824) legte der Bundesrat im November 2022 den Bericht «Die Hisbollah
und die Schweiz» vor. Im Zentrum des Berichts standen, wie in den beiden Vorstössen
gefordert, die Aktivitäten der schiitisch-islamistischen Hisbollah in der Schweiz sowie
die Prüfung eines Betätigungsverbots der Hisbollah in der Schweiz. 
Der Bericht zeichnete die Entstehung und die aktuelle Aufstellung der Hisbollah nach
und wies eine insgesamt sehr geringe Aktivität in der Schweiz aus. Die Anzahl der
Anhängerinnen und Anhänger wurde auf einige Dutzend geschätzt, wobei diese
Personen der Hisbollah nicht zwingend ideologisch verbunden seien. Die verschiedenen
Institutionen der Hisbollah in der Schweiz nähmen vor allem religiöse Aufgaben wahr,
seien aber nicht enger mit anderen islamischen Zentren verbunden. Vereinzelt
beteiligten sie sich auch an politischen, teilweise antiisraelischen Aktivitäten. Über die
Mittelbeschaffung und -verschiebung der Hisbollah in der Schweiz konnten laut dem
Bericht indes keine Kenntnisse gewonnen werden.
Die terroristische Bedrohung durch die Hisbollah schätzte der Bericht für die Schweiz

POSTULAT
DATUM: 02.11.2022
LENA BALTISSER
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als gering ein. Von der Bundesanwaltschaft sei bisher kein Strafverfahren gegen die
Hisbollah oder mit ihr in Verbindung stehende Personen eröffnet worden. Gleichzeitig
unterstrich der Bundesrat jedoch, dass die bestehenden Strukturen zur
Terrorbekämpfung ausreichend seien, um mögliche terroristische Aktivitäten der
Hisbollah in der Schweiz zu erkennen und zu bekämpfen.
Basierend auf diesen Erkenntnissen empfahl die Regierung, von einem
Betätigungsverbot für die Hisbollah abzusehen. Ein solches würde sich einerseits
negativ auf die diplomatischen und humanitären Bestrebungen der Schweiz im Nahen
und Mittleren Osten auswirken. Andererseits würde die Aktivität der Hisbollah durch ein
Verbot in den Untergrund verschoben, was Prävention und Eingreifen bei potentiellen
terroristischen Aktivitäten erschweren würde. Die Position der Schweiz als neutrale
Vermittlerin, beispielsweise zwischen dem Libanon und Ägypten oder zwischen den USA
und dem Iran, könnte durch ein Betätigungsverbot für die Hisbollah massgeblich
geschädigt werden, mahnte der Bundesrat im Bericht. Mit Blick auf die humanitäre
Unterstützung, insbesondere im Libanon, riet die Regierung ebenfalls davon ab, die
Trennung zwischen dem politischen und dem militärischen Arm der Hisbollah
aufzuheben. Der politische Arm der Hisbollah sei als Regierungsmitglied und
Bereitstellerin von Infrastruktur im Libanon eine wichtige Kooperationspartnerin. Der
Bundesrat folgerte aus dem Bericht, dass die aktuellen Rechtsinstrumente ausreichten
und keine weiteren Massnahmen zu ergreifen seien. 10

Mit der Veröffentlichung des Berichts «Die Hisbollah und die Schweiz» erachtete der
Bundesrat das Postulat Binder-Keller (mitte, AG) zu den Aktivitäten der schiitisch-
islamistischen Hisbollah in der Schweiz als erfüllt und empfahl dessen Abschreibung.
Der Nationalrat stimmte diesem Antrag in der Sommersession 2023 stillschweigend
zu. 11

POSTULAT
DATUM: 12.06.2023
LENA BALTISSER

Mit der Veröffentlichung des Berichts «Die Hisbollah und die Schweiz» erachtete der
Bundesrat ein Postulat Pfister (mitte, ZG; Po. 20.3824) zur Prüfung eines
Betätigungsverbots für die Hisbollah in der Schweiz als erfüllt und empfahl dessen
Abschreibung. Der Nationalrat stimmte diesem Antrag in der Sommersession 2023
stillschweigend zu. 12

POSTULAT
DATUM: 12.06.2023
LENA BALTISSER

Der Nationalrat nahm in der Wintersession 2023 ein im März desselben Jahres
eingereichtes Postulat Molina (sp, ZH) zum Thema gewalttätiger Extremismus in der
Schweiz mit 101 zu 92 Stimmen bei einer Enthaltung an. Damit wurde der Bundesrat
aufgefordert, einen umfassenden Bericht zur Verbreitung und zum Gefahrenpotenzial
von gewalttätigem Extremismus sowie zu allfälligen Präventions- und
Schutzmechanismen gegenüber gewalttätigen rechtsextremen, homophoben,
rassistischen und antisemitischen Gruppierungen in der Schweiz zu verfassen. Dies sei
aufgrund der Entwicklung von verschwörungstheoretischen Gruppierungen während
der Corona-Pandemie, dem jüngsten Antisemitismus-Bericht des SIG und der GRA
sowie Vorfällen von rechtsextremer Präsenz dringend nötig, wie der Postulant sein
Anliegen begründete. Des Weiteren sollte für den Bericht eine detaillierte Statistik über
rechtsextreme Gewaltakte und deren Netzwerke erstellt werden. Der Bundesrat hatte
die Ablehnung des Postulates empfohlen, da er einen zusätzlichen Bericht angesichts
anderer laufender oder abgeschlossener Arbeiten – etwa Berichten zu Hassrede,
LGBTQ-feindlichen «Hate Crimes», Gewaltextremismus sowie Terrorismus- und
Extremismusbekämpfung – als nicht nötig erachtete. Mit dieser Argumentation konnte
er die Ratsmehrheit aus Mitte-Links allerdings nicht überzeugen. 13

POSTULAT
DATUM: 12.12.2023
LUKAS LÜTOLF
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Die Förderung der informellen politisch-kulturellen Bildung stelle einen essentiellen
Bestandteil einer funktionsfähigen Demokratie dar und sensibilisiere für ein
gesondertes Bewusstsein über die systemische Fragilität dieser Errungenschaft.
Kulturelle Bildung trage dazu bei, die Komplexität der Realität auf ein Wesentliches
herunterzubrechen, und fördere das kritische Denken bei jungen Bürgerinnen und
Bürgern. Gerade deshalb müsse die Kulturpolitik im Fokus der Bemühungen stehen,
ebendiese Jugend vor Radikalisierung, Populismus und nationalistischen Ideen zu
schützen, so die Begründung des Postulats Marti (sp, ZH). Wie die Nationalrätin in der
Sommersession 2019 ihren Ratskolleginnen und -kollegen eröffnete, würde ihr
eingereichter Vorstoss zur Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins
zwar «die Welt nicht verändern, aber vielleicht einigen eine neue Welt eröffnen». Die
Idee dahinter ist es, jeder Einwohnerin und jedem Einwohner  der Schweiz zum 16.
Geburtstag einen Kulturgutschein zu schenken, der die Inhaberinnen und Inhaber
innerhalb eines bestimmten Zeitraums zum Bezug eines breitgefächerten kulturellen
Angebotes berechtigt und dessen Geldwert noch zu definieren wäre. Da der Gutschein
allen Jugendlichen zugutekomme, auch jenen aus bescheidenen finanziellen
Verhältnissen, würde dieser auch einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten. 
In seiner Stellungnahme hatte der Bundesrat darauf verwiesen, dass er um die
gesellschaftliche Bedeutung einer breiten kulturellen Teilhabe wisse und diese daher
auch als eine der drei zentralen Handlungsachsen der Förderperiode 2016–2020
definiert habe. Insofern nehme das Anliegen einen wichtigen Bestandteil der
Kulturpolitik auf. Die Umsetzbarkeit des Postulats stellte er dennoch in Frage, da mit
sehr hohen Kosten, einem hohen Verwaltungsaufwand und erheblichen Streuverlusten
zu rechnen sei. Des Weiteren verwies er darauf, dass ein Grossteil der
Kulturinstitutionen kantonal bzw. kommunal unterhalten würden und für die
angesprochene Altersgruppe – da sich diese zumeist noch in Ausbildung befinde –
grundsätzlich ermässigte Eintritte erhältlich seien.
Im Nationalrat schien man der gleichen Auffassung zu sein wie der Bundesrat: Mit 128
zu 48 Stimmen (keine Enthaltungen) wurde der Vorstoss abgelehnt. 14

POSTULAT
DATUM: 05.06.2019
MELIKE GÖKCE

Kirchen und religionspolitische Fragen

Ein Postulat Quadranti (bdp, ZH) wollte den Bundesrat mit der Prüfung von einerseits
geeigneten Massnahmen zur Verhinderung von Radikalisierungstendenzen in
muslimischen Vereinen und andererseits der Förderung einer effektiven
Selbstregulierung derer beauftragen. Das Postulat war bereits im Herbst 2016 ein erstes
Mal zur Beratung eingereicht, damals aber von Christian Imark (svp, SO) und der SVP-
Fraktion bekämpft worden, weshalb die Diskussion verschoben worden war.
Auch wenn sich bei der grossen Mehrheit der muslimischen Bevölkerung keine
Probleme zeigen würden, liessen sich besonders in jüngerer Zeit problematische
Entwicklungen in einigen muslimischen Vereinen beobachten, welche auf klare
Tendenzen zur Radikalisierung einzelner Personen hinwiesen. Der Bundesrat solle
daher in Zusammenarbeit mit den Kantonen geeignete Massnahmen erarbeiten, um
dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Eine mögliche Massnahme sieht Quadranti in der
Gewährung finanzieller Mittel, welche bei der Erfüllung klar definierter Anforderungen –
bei regelmässiger Kontrolle – zugesprochen werden könnten. Mithilfe dieser
zusätzlichen finanziellen Mittel könnten die Vereine bspw. eine Stelle für einen
„Sektenbeauftragten“ schaffen, um so bereits präventiv eingreifen zu können. Des
Weiteren wären die Vereine nicht mehr von ausländischen Geldgebern abhängig, was
besonders bei der Personalbeschaffung – Stichwort ausländische Imame – eine bessere
Transparenz gewährleisten würde.
Imarks Vorwurf an Quadranti zielte auf ebendiesen finanziellen Zuschuss. Er sehe das
Fernziel dieses Vorstosses offenbar darin, dazu beizusteuern, dass der Islam in der
Schweiz als Landeskirche anerkannt werden solle – diese Stossrichtung würde aber von
ihm und seiner Fraktion deutlich abgelehnt. Er könne nicht einsehen, weshalb er, der ja
als Katholik bereits seine Kirchensteuer entrichte, nun auch noch die Steuer anderer
religiöser Gemeinschaften in der Schweiz übernehmen solle. Hier müsse man sich auf
das Prinzip der Eigenverantwortung rückbesinnen und Forderungen stellen und nicht,
wie verlangt, den Vereinen das Geld hinterherwerfen.
Der Bundesrat hatte dem Nationalrat das Postulat zur Annahme beantragt. Dieser kam

POSTULAT
DATUM: 15.03.2017
MELIKE GÖKCE
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dem Antrag aber nicht nach und lehnte in der Frühjahrssession 2017 den Vorstoss mit
103 zu 76 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 15

Ein Postulat Regazzi (cvp, TI) wollte den Bundesrat Ende 2015 damit beauftragen, bis
Mitte 2016 einen Bericht zu erstellen, in welchem mögliche Präventionsstrategien und
-massnahmen gegen islamischen Extremismus aufgezeigt werden sollen. Konkret solle
eine Bestandsaufnahme wissenschaftlicher Untersuchungen der letzten 10 Jahre zur
Integration muslimischer Gemeinschaften vorgenommen werden. Zudem solle jeweils
eine Analyse der Wirksamkeit heutiger Präventionsmassnahmen und
Verbesserungsmöglichkeiten der Integrationsstrukturen sowie Massnahmen und
Empfehlungen jüngster Untersuchungen gemacht werden. Des Weiteren solle ein
Vorschlag eingebracht werden, der eine adäquate Vernetzbarkeit bestehender
wissenschaftlicher Kompetenzzentren aufzeigen soll. 
Der Bundesrat beantragte das Postulat zur Ablehnung. Bundesrätin Sommaruga
erläuterte, dass das Anliegen zwar durchaus seine Berechtigung habe, sich seit dem
Einreichen des Vorstosses in puncto Extremismusprävention aber auch schon einiges
getan habe. Der Sicherheitsverbund Schweiz habe bereits im Juli 2016 einen Bericht
zum Thema Präventionsmassnahmen zur Verhinderung von Radikalisierung publiziert,
welcher nun als Grundlage zur Erarbeitung eines Aktionsplans – gemeinsam mit
Kantonen, Städten und Gemeinden – dienen soll. In diesem Sinne seien die
Forderungen des eingereichten Postulats bereits im Rahmen dieses Aktionsplans in
Erarbeitung. Regazzi zeigte aufgrund der Erläuterungen der Bundesrätin Einsicht und
zog daraufhin in der Herbstsession 2017 seinen Vorstoss zurück. 16

POSTULAT
DATUM: 20.09.2017
MELIKE GÖKCE
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